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Märchenstunde in Attnang 

 

 

11. Gab es einen Betriebsratsbeschluss, einer Versetzung von Kollegen S. nach Linz 

      NICHT zuzustimmen ? 

12. Gab es einen mehrheitlichen Betriebsratsbeschluss am 12.2.2015, der verschlechternden 

      Versetzung von Kollegen S. mit 1.4.2015 nach Linz nun doch zuzustimmen,  

      obwohl in der Sachlage keine Änderung erfolgte ?. Ja dies geschah,  

      auch wenn nur mündlich, aber bis 31.3 wird ein verantwortungsbewusster  

      BR-Vorsitzender ein schriftliches Protokoll schon noch vorlegen können.  

 

Ist ein solches Verhalten immer noch den Arbeitnehmern dienlich? 

Dies sollte zur Diskussion gestellt werden. 

Da spätestens in 2 Jahren BR- Wahlen stattfinden, könnte Kollege S. dann 

voraussichtlich in einer anderen BR- Körperschaft tätig sein. Dort kann ihm 

neuerlich die Zustimmung zu einer verschlechternden Versetzung 

durch eine FSG-Mehrheit blühen. Welchem Kollegen, in welchem 

Betriebsrat, kann diese Vorgangsweise auf keinen Fall passieren? 

 

Zur Info: 

Wenn der Arbeitgeber eine verschlechternde Versetzung in Betracht zieht, 

muss der BR zustimmen. 

Bei einem Nein des BR muss der Arbeitgeber die Versetzung einklagen. 

Aber bei vorauseilenden Gehorsam des BR-Vorsitzende wie in diesem Fall, 

ist dies nicht notwendig. 
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